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32. Novelle der Straßenverkehrsordnung -

Stellungnahme der ASFINAG 

Geschäftszahl: BMVIT-161.007/0001-IV/ST2/2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I Bearbeiter/in. DW 

Huditz, 10313 

IOrt, Datum 

Wien, 08.05.2019 

die Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) dankt für 

die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der 32. StVO-Novelie und nimmt dazu bin­

nen offener Frist wie folgt Stellung: 

Mit dem vorliegenden Novellenentwurf soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, um 

auf Autobahnen und Schnellstraßen die während der Nacht zulässige Höchstgeschwindigkeit 

für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t von 

derzeit 60 km/h auf zukünftig 70 km/h anzuheben. Zudem soll diese Regelung auf einen 

Zeitbereich von derzeit 22 Uhr bis 5 Uhr auf 22 Uhr bis 6 Uhr ausgedehnt werden . 

Aus der Sicht der ASFINAG ist dieser Entwurf positiv zu bewerten. In den Nachtstunden ist 

das Abschätzen von Entfernungen wesentlich schwieriger als bei Tageslicht. Sehr langsame 

Fahrzeuge stellen somit ein Sicherheitsrisiko auf Autobahnen dar. Die Anhebung der Lkw­

Geschwindigkeit führt zu einer geringeren Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Lkw und Pkw, 

wodurch die Verkehrssicherheit positiv beeinflusst wird . 
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Durch den längeren Geltungszeitraum entspricht die Dauer der Geschwindigkeitsbeschrän­

kung nunmehr auch den Berechnungsvorgaben der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG, 

wodurch Missverständnisse bei der Anwendung der Richtlinie vermieden werden. 

Lkw-Motoren und Getriebe sind für Reisegeschwindigkeiten von 80 km/h konstruiert. Bei 60 

km/h werden die Fahrzeuge nicht im optimalen Bereich bewegt, wodurch sowohl die Emissi­

onen, als auch die Schadstoffbelastung höher sind als bei 70 km/ho 

Zusammenfassend sieht die ASFINAG den vorliegenden Novellenentwurf als positiven Bei­

trag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Reduktion von Emissionen. 

Mit freundlichen Grüßen 

ag. Ha~ Hufnagl 
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN­
F I NA N ZI E RU N G S-A KTI ENG ES E L LSC HAFT 

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZtERUNGS-AKTtENGESELLSCHAFT 

Rechlsform Akliengesellschall. Silz Wien. FN 92191 a. Firmenbuchgericht Handeisgerichi Wien 

UID-Nummer ATU 43143200, IBAN AT886000000090013306, BIC OPSKATWW 

Zertifiziert nach ISO 9001 :2008 

A-l0ll WtEN, ROTENTURMSTRASSE 5-9, POSTFACH 963 

TEL: +43 (0) 50 106-10000, FAX: +43 (0) 50 106-10020 

E·MAIL: office@asfinag _al.asrinag .al 

TOV-AUSTRIA Zertifikat Nr, 20100102004818 

2/2 

6/SN-144/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at




